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Das Instrument für Heranführungshilfe (IPA)

Zusammenfassung

1. Hintergrund
Im September 2004 veröffentlichte die Europäische Kommission einen neuen Entwurf einer Verordnung zur Bereitstellung von Hilfe für Beitrittskandidaten und potenzielle Beitrittskandidaten
. Diese Verordnung dient als Ergänzung des Europäischen Nachbarschafts- und Partnerschaftsinstruments (ENPI), das für diejenigen Länder gedacht ist, denen in näherer Zukunft die Möglichkeit einer EU-Mitgliedschaft nicht offen steht.

Das Instrument für Heranführungshilfe (IPA) wird mehrere bestehende Finanzierungs​programme ersetzen, darunter Phare, SAPARD, ISPA, Phare CBC, CARDS und Finan​zierungsmittel für Aktionen in der Türkei. Wenn es durch das Europäische Parlament und den Rat verabschiedet wird, wird es am 1. Januar 2007 in Kraft treten.

2. Ziel
Die Einführung des IPA soll zur Verbesserung der Heranführungshilfe durch die Schaffung eines einzigen Programms zur Finanzierung von Projekten und Programmen in Ländern dienen, die in näherer Zukunft für die EU-Mitgliedschaft infrage kommen. Übergeordnetes Ziel ist die Annäherung der Gesetzgebung der Beitrittskandidaten an diejenige der Europäischen Union, um die Länder auf die EU-Mitgliedschaft vorzuberei​ten. 

3. Geographische Ausdehnung
Die Empfängerländer werden entsprechend ihrem Status als „Beitrittskandidat“ oder „potenzieller Beitrittskandidat“ in zwei Kategorien unterteilt:

Potenzielle Beitrittskandidaten: 
Bosnien & Herzegowina, Mazedonien, Albanien, Serbien und Montenegro

Beitrittskandidaten: 


Kroatien und die Türkei

Die durch das IPA bereitgestellte Hilfe wird in beiden Arten von Ländern ähnlich sein, die Aktivitäten in den Beitrittskandidaten jedoch werden sich verstärkt auf die Vorbereitung auf die EU-Mitgliedschaft konzentrieren.

Ein Land kann erst nach der Entscheidung des Rates, die ihm den Kandidatenstatus verleiht, vom Status des „potenziellen Beitrittskandidaten“ zu dem des „Beitrittskandida​ten“ wechseln.

4. Komponenten

Das IPA wird aus 5 Hauptsträngen bestehen:

(a) Übergangshilfe und Institutionenaufbau

(b) Regionale und grenzübergreifende Zusammenarbeit

(c) Regionale Entwicklung

(d) Entwicklung der Humanressourcen

(e) Entwicklung des ländlichen Raums

Der Schwerpunkt des Programms wird jedoch je nach Kategorie, in der das Land einge​ordnet ist, unterschiedlich ausfallen:

	Beitrittskandidaten
	Potenzielle Beitrittskandidaten

	Übergangshilfe und Institutionenaufbau

Regionale/grenzübergreifende Zusammen​arbeit

Regionale Entwicklung

Entwicklung der Humanressourcen

Entwicklung des ländlichen Raums


	Übergangshilfe und Institutionenaufbau

Regionale/grenzübergreifende Zusammen​arbeit


Die Einbeziehung der drei zusätzlichen Komponenten für Beitrittskandidaten soll zur Vor​bereitung dieser Länder für eine leichte Anpassung an die Landwirtschafts- und Kohäsionspolitik der EU nach dem Beitritt dienen. Sie zielt auf die Unterstützung der Länder bei der Annahme der Regeln und Grundsätze der Verwaltung von Struktur​fonds/Fonds für ländliche Entwicklung. Wie es der gegenwärtige Erweiterungsprozess gezeigt hat, ist ein frühzeitiges Vertrautmachen mit diesem komplexen System außeror​dentlich wichtig für die angemessene Umsetzung und Verwaltung von Strukturfonds und Fonds für ländliche Entwicklung nach dem Beitritt. So wird den Beitrittskandidaten die Gelegenheit gegeben, die ländliche und Kohäsionspolitik der Gemeinschaft durch eine Anwendung von Regeln, die denen der Strukturfonds und der Fonds für ländliche Entwicklung so nah wie möglich kommen, vor dem Beitritt zu „üben“.

Nachfolgend wird ein Überblick über jeden dieser fünf Stränge gegeben:

(a) Übergangshilfe und Institutionenaufbau 

Dieser Strang ist sowohl für Beitrittskandidaten als auch für potenzielle Beitrittskandida​ten gedacht. Hierbei stehen die folgenden Arten von Aktivitäten im Vordergrund:

· Stärkung der demokratischen Institutionen und der Rechtsstaatlichkeit

· Reform der öffentlichen Verwaltung

· Wirtschaftsreform

· Förderung und Schutz der Menschenrechte und verstärkte Beachtung von Minderheitenrechten

· Entwicklung der Zivilgesellschaft

· Versöhnung, vertrauensbildende Maßnahmen und Wiederaufbau

Im Rahmen dieser Komponente kann Hilfe auch die Unterstützung der Teilnahme aller förderfähigen Länder an Gemeinschaftsprogrammen und -agenturen bedeuten.

(b) Grenzübergreifende und regionale Zusammenarbeit

Dieser Strang ist sowohl für Beitrittskandidaten als auch für potenzielle Beitrittskandida​ten gedacht. Er dient der Unterstützung von Projekten zur grenzübergreifenden und inter​regionalen Zusammenarbeit zwischen Empfängerländern sowie zwischen Empfänger​ländern und Mitgliedstaaten. Er soll auch die Teilnahme von Empfängerländern an ande​ren interregionalen Programmen der EU, wie zum Beispiel dem Europäischen Nachbar​schafts- und Partnerschaftsinstrument, unterstützen. 

(c) Regionale Entwicklung

Dieser Strang steht nur Beitrittskandidaten offen. Er wird die Länder bei der Vorbereitung auf die zukünftige Verwaltung der Strukturfonds unterstützen. Dieser Strang wird so aus​gebildet, dass er möglichst weitgehend wie der Europäische Fonds für regionale Entwicklung und der Kohäsionsfonds funktioniert. Er wird Unterstützung für Politik​entwicklung sowie für die Vorbereitung auf die Umsetzung und die Verwaltung des Euro​päischen Fonds für regionale Entwicklung und des Kohäsionsfonds bereitstellen.

(d) Komponente zur Entwicklung der Humanressourcen

Dieser Strang steht nur Beitrittskandidaten offen. Ziel ist die Vorbereitung der Länder auf die Programmierung, die Umsetzung und die Verwaltung des Europäischen Sozialfonds. Diese Komponente konzentriert sich auf den Aufbau von Strukturen und Systemen für die Gestaltung, die Verwaltung und die Umsetzung von Politik und Programmierung sowie die Umsetzung von Aktivitäten vom Typ ESF.

(e) Entwicklung des ländlichen Raums 
Dieser Strang steht nur Beitrittskandidaten offen. Er wird die Länder bei der Vorbereitung auf die Teilnahme an Programmen zur ländlichen Entwicklung, die durch die EU finanziert sind, unterstützen, indem er den Ländern bei der Einführung von Systemen hilft, die den in EU-Mitgliedstaaten benötigten so ähnlich wie möglich sind. Dadurch wird die Politikentwicklung ebenso unterstützt wie die Vorbereitung auf die Umsetzung und die Verwaltung der Gemeinsamen Agrarpolitik.

5. Verwaltung und Umsetzung

Die Teilnahme am IPA steht natürlichen und juristischen Personen aus Mitgliedstaaten, dem Europäischen Wirtschaftsraum, Beitrittskandidaten und potenziellen Beitrittskandi​daten sowie den durch das Europäische Nachbarschafts- und Partnerschaftsinstrument abgedeckten Ländern offen. Auch internationale Organisationen sind zur Teilnahme an Angeboten und Verträgen berechtigt.

Die Gemeinschaftshilfe ist aktionsorientiert und nicht empfängerorientiert, d.h., dass jede/r Begünstigte von Gemeinschaftshilfe sein kann, solange sie/er zur Erreichung des durch die Aktion verfolgten Zieles beiträgt.

Finanzielle Unterstützung wird auf vielfältige Weise gegeben, einschließlich durch Ausschreibungen, Angebote und Darlehen. Das Programm kann auch die Entsendung von Fachleuten des öffentlichen Dienstes aus Mitgliedstaaten in die Länder mit Beitritts​kandidaten- und potenziellen Beitrittskandidatenstatus unterstützen. 

In der Verordnung ist der für dieses Programm bereitgestellte Haushalt nicht festgesetzt. Wahrscheinlich wird es eine zusätzliche „Umsetzungsverordnung“ geben, in der solche Detailfragen dargestellt werden. 

JB, Januar 2005
� Vorschlag für eine Verordnung des Rates zur Schaffung eines Instruments für Heranführungshilfe (KOM(2004) 627)
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